
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/12/2 Ra 2020/22/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.2020

Index

E000 EU- Recht allgemein

E3L E19104000

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

72/01 Hochschulorganisation

Norm

B-VG Art133 Abs4

EURallg

NAG 2005 §64 Abs2

NAGDV 2005 §8 Z8 litb

UniversitätsG 2002 §74 Abs6

VwGG §34 Abs1

32016L0801 Studenten-RL Art18

32016L0801 Studenten-RL Art18 Abs3

Rechtssatz

Art. 18 der Richtlinie 2016/801 regelt die Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln; nach dessen Abs. 3 können

Mitgliedstaaten festlegen, dass die gesamte Aufenthaltsdauer zu Studienzwecken auf die Höchststudiendauer nach

nationalem Recht beschränkt ist. Diese Bestimmung steht in keinem Zusammenhang mit dem Nachweis eines

ausreichenden Studienfortschrittes nach Maßgabe des nationalen Rechts oder der nationalen Verwaltungspraxis (vgl.

VwGH 18.9.2020, Ra 2020/06/0108).
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